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 Veröffentlicht am 09.11.1973

Norm

StGB §81 Z1 A2a

Rechtssatz

Ein infolge witterungsbedingter äußerst schlechter Sicht und Wahrnehmungsverhältnisse unübersichtlicher und

infolge der Verkehrsfrequenz der Eisenbahnlinie gefahrenträchtiger Eisenbahnübergang begründet besonders

gefährliche Verhältnisse.
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